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Die COVID-19-Pandemie geht mit schweren Atemwegserkrankungen einher, die insbesondere bei 
älteren Menschen oft Entscheidungen über eine Krankenhauseinweisung mit möglicher Intensiv-
therapie erfordern. Hierbei besteht die Gefahr, dass Behandlungsentscheidungen getroffen wer-
den, die medizinisch nicht angemessen oder vom Patienten nicht (mehr) gewünscht sind. Mit 
welchen Maßnahmen Sie dies vermeiden können, lesen Sie in diesem Beitrag. 

Im Notfall läu� die Entscheidungs
ndung häu
g 
nach akutmedizinischen Standards ab, ohne dass das 
�erapieziel, die medizinische Indikation und die 
Einwilligung der betro�enen Person in einem sorg-
fältigen Prozess der Vorausplanung (Advance Care 
Planning) geklärt wurden [1]. Um diese Situation für 
ambulante Patienten zu verbessern, haben sechs wis-
senscha�liche Fachgesellscha�en, darunter die 
Deutsche interprofessionellen Vereinigung – Be-
handlung im Voraus Planen (DiV-BVP) und die 
Deutschen Gesellscha� für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM), eine gemeinsame 
Handlungsempfehlung verö�entlicht [2]. 
Mit einem Leitfaden (https://www.div-bvp.de/wp-
content/uploads/2020/04/Ambulante_patienten-
zentrierte_Vorausplanung_fuer_den_Notfall_
LEITFADEN_20200409_
-
nal.pdf) sollen ambulant tä-
tige Ärzte in der für diese 
Klärung erforderlichen Ge-
sprächsführung und der kor-
respondierenden, krisen-
tauglichen Dokumentation 
(https://www.div-bvp.de/wp-
content/uploads/2020 /04/
Ambulante_patientenzent-
rierte_Vorausplanung_
DOKU_gesamt_200409_
-
nal.pdf)  Orientierung und 
Unterstützung erhalten. 
Dazu werden Hinweise zur 
Indikation, Einschätzung der 
Prognose, �erapiezielklä-
rung sowie zur Ermittlung 
des Pa tientenwillens gegeben 
(Abb. 1). Die DiV-BVP bietet 

zudem Online-Ressourcen an, durch die sich Ärzte 
für die besondere Gesprächsführung quali
zieren 
können, die dem Konzept „Behandlung im Voraus 
Planen“ und den verwendeten Dokumenten zu-
grunde liegt (www.div-bvp.de). 

Indikationsstellung in Abhängigkeit von der 
Prognose
Erste Voraussetzung für die Durchführung einer Be-
handlungsmaßnahme ist die medizinische Indika-
tion in Abhängigkeit von der gegebenen Prognose.
Diese stellt der behandelnde Arzt auf Grundlage sei-
ner Einschätzung der aktuellen Situation unter Be-
rücksichtigung von Vorerkrankungen. Wenn schon 
im Voraus zuverlässig erkennbar ist, dass das vom 
Patienten angestrebte �erapieziel durch eine Be-

Die Einstellungen zu Leben, schwerer Krankheit und Sterben bilden die Grundlage, 
um das individuelle �erapieziel zu klären.
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handlungsmaßnahme nicht erreicht werden kann, 
so ist diese Maßnahme medizinisch nicht indiziert 
und darf dem Patienten nicht angeboten werden. 
Bietet eine Behandlungsmaßnahme eine (zumindest 
minimale) Aussicht auf Erfolg, so ist sie medizinisch 
indiziert (oder zumindest vertretbar). In diesem Fall 
ist eine gemeinsame Erörterung der Prognose erfor-
derlich, um den Patienten über die Chancen und  
Risiken der möglichen Behandlungen aufzuklären 
und dadurch zu einer selbstbestimmten Entschei-
dung zu befähigen [3]. 

Krankenhauseinweisung
Zur Einschätzung des Risikos der Entwicklung einer 
Sepsis und somit eines schweren Verlaufs wird im 
stationären Bereich der bewährte, auf wenigen, leicht 
erhebbaren klinischen Parametern aufgebaute  
qSOFA-Score genutzt [4]. Er kann auch im ambulan-

ten Bereich als Entscheidungshilfe für die Frage die-
nen, ob eine Krankenhauseinweisung medizinisch 
indiziert ist. 
Zudem emp
ehlt die Deutsche Gesellscha� für Pneu-
mologie und Beatmungsmedizin vor dem Hinter-
grund der bisherigen Erkenntnisse speziell bei CO-
VID-19-Erkrankungen die Messung der peripheren 
Sauersto�sättigung zur Erhöhung der Sensitivität des 
qSOFA-Index. Demnach sollte ein akuter Abfall der 
Sauersto�sättigung auf < 92% (bei Lungengesunden 
und Raumlu�) bzw. auf < 90% (bei pulmonaler Ko-
morbidität und Raumlu�) als ergänzender vierter 
prognostischer Parameter Berücksichtigung 
nden. 

Intensivmedizinische Behandlung, invasive 
Beatmung und Reanimation
Bei schwer erkrankten Patienten ist – soweit möglich 
– bereits im ambulanten Bereich zu prüfen, ob eine 
ggf. erforderliche Intensivtherapie eine ausreichen-
de Erfolgsaussicht aufweisen würde. Hierfür benen-
nen Leitfaden und Dokumentation Kriterien, die 
eine Orientierung bieten, wann eine Intensivbe-
handlung nicht mehr medizinisch indiziert oder mit 
einer stark eingeschränkten Erfolgsaussicht verbun-
den ist [5].  

Ermittlung des Patientenwillens
In einem sorgfältig moderierten Prozess ist zu eruie-
ren, ob die getro�enen Entscheidungen vom Patien-
ten auch gewollt sind. Die ggf. vorzunehmende �e-
rapieanpassung sollte möglichst frühzeitig mit dem 
Patienten, dem rechtlichen Vertreter und – soweit 
möglich – den Angehörigen besprochen, festgelegt 
und aussagekrä�ig dokumentiert werden. 
Bevor konkrete Behandlungsoptionen besprochen 
werden, ist das individuelle �erapieziel zu klären. 
Hierfür haben sich einige Fragen bewährt, anhand de-
rer der Betro�ene sich darüber klarwerden und mit-
teilen kann, wie sehr er im Angesicht einer schweren 
Erkrankung am Leben festzuhalten bzw. das Leben 
loszulassen wünscht (Einstellungen zu Leben, schwe-
rer Krankheit und Sterben, Abb. 2). 
Als nächstes sollte im Gespräch geklärt werden, ob 
der Patient für den Fall einer lebensbedrohlichen Er-
krankung, in der er selbst aktuell nicht (mehr) ein-
willigungsfähig ist, eine der folgenden Behandlungs-
optionen ausschließen möchte: Krankenhauseinwei-
sung, intensivmedizinische Behandlung, invasive 
Beatmung und kardiopulmonale Reanimation 
(CPR) (Ärztliche Anordnung für den Notfall [ÄNo],  
Abb. 3). 
Ist der Patient aktuell nicht einwilligungsfähig und 
liegt keine unmittelbar auf die (Notfall-)Situation 
zutre�ende Patientenverfügung vor, so ist zur Er-
mittlung des (mutmaßlichen) Behandlungswillens 
des Patienten das Gespräch mit dessen rechtlichem 

Abb. 1: Ambulante patientenzentrierte Vorausplanung.
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FAZIT FÜR DIE PRAXIS

1. Der ambulanten Entscheidungsfindung kommt eine besondere 
Bedeutung zu, da Patienten – ganz unabhängig von der COVID-
19-Krise – nur dann mit dem Ziel einer lebenserhaltenden The-
rapie stationär eingewiesen werden sollten, wenn dies sowohl 
medizinisch indiziert als auch vom Patienten gewollt ist.

2. Beide Fragen bedürfen eines möglichst frühzeitigen qualifizier-
ten Klärungsprozesses im Sinne gemeinsamer Entscheidungs-
findung (Shared Decision Making) bzw. von „Behandlung im 
Voraus Planen“, an dessen Ende eine fundierte und wohl abge-
wogene Entscheidung des Betroffenen steht.

3. Die Festlegungen hinsichtlich Krankenhauseinweisung, intensiv-
medizinischer Behandlung, invasiver Beatmung und kardiopul-
monaler Reanimation sind aussagekräftig in der Ärztlichen An-
ordnung für den Notfall (ÄNo) zu dokumentieren.

4. Der zugehörige Leitfaden sowie die Dokumente, entsprechende 
Schulungsangebote und Termine sind auf der Website  
www.div-bvp.de zu finden.
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Abb. 3: Ärztliche Anordnung für den Notfall (ÄNo).

Vertreter (Betreuer, Vorsorgebevollmächtigter) zu 
führen. Dabei sind aus einer früheren Patientenver-
fügung oder aus früheren oder aktuellen Äußerun-
gen Hinweise auf den Willen des Patienten für die 
aktuelle Situation zu eruieren [6]. Nach der Ermitt-
lung von Indikation und Patientenwillen ist die Ent-
scheidung über die Vorgehensweise im Notfall in der 
ÄNo zu dokumentieren. ■
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Abb. 2: Einstellungen zu Leben, schwerer Krankheit und Sterben.
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